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(2) In Notfällen darf der Fahrzeugführer alle erforderlichen 
Maßnahmen einleiten, um die Aufmerksamkeit auf sich zu 
lenken und Hilfe zu erlangen.

§15
Wahrung des Fernmeldegeheimnisses

(1) Die Eigentümer oder Rechtsträger sowie die Fahrzeug
führer und die mit der Durchführung des Funkdienstes be
auftragten Personen aller mit Funkanlagen ausgerüsteten 
Fahrzeuge sind verpflichtet, für die Wahrung des Fernmelde
geheimnisses zu sorgen.

(2) Der Zutritt zu den Funk- und Ortungsfunkstellen des 
Seefunkdienstes und die Einsicht in die Betriebsvorgänge und 
-unterlagen sind nur solchen Personen gestattet, die den Funk
dienst ausüben oder ein Aufsichtsrecht über die Funkstelle 
haben und auf die Wahrung des Fernmeldegeheimnisses nach
weislich hingewiesen worden sind.

(3) Die unbefugte Aufnahme von Funksendungen ist ver
boten.

(4) Fremder Funkverkehr sowie dessen Inhalt darf Dritten 
nicht mitgeteilt, nicht veröffentlicht oder anderweitig unbe
fugt verwertet werden. Ausgenommen hiervon sind

1. Nachrichten, die nach Rechtsvorschriften anzeigepflichtig 
sind;

2. Nachrichten, die vom Fahrzeugführer oder von seinem 
Stellvertreter aus wichtigen Gründen für die Führung des 
Fahrzeugs von den mit der Durchführung des Funkdien
stes beauftragten Personen angefordert werden.

(5) Nachrichten, die von Funkstellen des beweglichen See
funkdienstes empfangen- werden oder gesendet werden sollen 
und
1. erkennen lassen, daß Menschenleben oder Sachwerten Ge

fahr droht oder
2. nach Rechtsvorschriften anzeigepflichtig sind,

hat die mit der Durchführung des Funkdienstes beauftragte 
Person dem Fahrzeugführer bzw. dem Leiter der ortsfesten 
Funkstelle mitzuteilen.

(6) Die in den Absätzen 4 und 5 genannten Nachrichten sind 
im Funktagebuch zu vermerken.

(7) Der Betrieb von Rundfunkübertragungszentralen muß 
bei der Abwicklung von Sprechfunkverkehr vom Arbeitsplatz 
der den Funkdienst ausübenden Person abgeschaltet werden 
können.

§16
Funktagebuch

(1) Bei jeder Funkstelle des beweglichen Seefunkdienstes 
muß ein Funktagebuch geführt werden.

(2) Einzelheiten der Funktagebuchführung werden vom Mi
nisterium für Post- und Fernmeldewesen festgelegt und in 
den „Nachrichten für den Seefunkdienst“ bekanntgegeben.

§17
Funkverkehr in den Seegewässern 

der Deutschen Demokratischen Republik 1

(1) In den Territorialgewässern der Deutschen Demokrati
schen Republik darf Funkverkehr auf den hierfür zugelasse
nen Frequenzen im Mittelwellenbereich nur mit der Küsten
funkstelle Rügen-Radio abgewickelt werden. Auf Verlangen 
dieser Küstenfunkstelle ist der Funkverkehr auf diesen oder 
allen anderen Frequenzen unverzüglich einzustellen; er darf 
nur mit ihrer Zustimmung wieder aufgenommen werden.

(2) In den inneren Seegewässern der Deutschen Demokrati
schen Republik ist Funkverkehr nur auf den für den beweg
lichen Seefunkdienst in der Deutschen Demokratischen Re
publik zugelassenen Frequenzen im Meterwellen- und Dezi- 
meterwellen-Bereich gestattet. In diesen Seegewässern darf

der Funkverkehr außer auf und mit Fahrzeugen nur mit Kü
stenfunkstellen der Deutschen Demokratischen Republik ab
gewickelt werden.

(3) Für alle in die nachfolgend aufgeführten Häfen und 
Seegewässer der Deutschen Demokratischen Republik einlau
fenden Fahrzeuge gelten folgende Regelungen:

1. Die den Hafen Rostock anlaufenden Fahrzeuge dürfen 
innerhalb der Territorialgewässer nach Passieren der 
Tonne „Rostock“ bzw. Erreichen der Reede Warnemünde 
Funkverkehr in den Frequenzbereichen 1 605—3 800 kHz 
und 4—27,5 MHz nur mit der Küstenfunkstelle Rügen-Ra
dio abwickeln. Dieser Verkehr ist jedoch bei Erreichen der 
Mole Warnemünde einzustellen.

2. Die den Hafen Wismar anlaufenden Fahrzeuge dürfen 
innerhalb der inneren Seegewässer der Deutschen Demo
kratischen Republik bis zur Insel Walfisch Funkverkehr 
in den Frequenzbereichen 405—535 kHz, 1 605—3 800 kHz 
und 4—27,5 MHz abwickeln, jedoch nur mit der Küsten
funkstelle Rügen-Radio. Außerdem ist Schiff/Schiff-Ver
kehr im Frequenzbereich 1 605—3 800 kHz zugelassen.

3. In den inneren Seegewässern der Deutschen Demokra
tischen Republik um die Insel Rügen einschließlich süd
lich der Linie Darßer Ort — Dornbusch, dem Greifswalder 
Bodden, auf dem Peenestrom sowie auf dem zur Deut
schen Demokratischen Republik gehörenden Teil des 
Oder-Haffs — ausgenommen in Häfen dieser Seegewäs
ser — dürfen Fahrzeuge Funkverkehr im Frequenzbereich 
1 605—3 800 kHz abwickeln, jedoch nur mit der Küsten
funkstelle Rügen-Radio sowie in der Verkehrsrichtung 
Schiff/Schiff.

Für auslaufende Fahrzeuge gelten diese Regelungen sinnge
mäß.

(4) Funkempfangsanlagen dürfen nur zum Empfang der für 
das Fahrzeug und der für die darauf befindlichen Personen 
bestimmten Nachrichten sowie zur Aufnahme von Nachrichten 
„an Alle“ benutzt werden.

(5) Die probeweise Inbetriebnahme bzw. Funktionserpro
bung von Sendern der Seefunkstellen in den inneren Seege- - 
wässern der Deutschen Demokratischen Republik ist auf Ab
stimmvorgänge zu beschränken. Die in diesem Zusammenhang 
gegebenen Zeichen dürfen nicht länger als 10 Sekunden 
dauern. Dabei ist sicherzustellen, daß der Verkehr anderer 
Funkstellen und Funkdienste nicht gestört wird.

A b s c h n i t t  V
Funkanlagen auf Fahrzeugen anderer Staaten in den 

Seegewässern der Deutschen Demokratischen Republik

§18
Genehmigung zum Mitführen und Betreiben von 

Funkanlagen
Das Mitführen und Betreiben von Funkanlagen auf Fahr

zeugen anderer Staaten in den Seegewässern der Deutschen 
Demokratischen Republik gilt unter den Bedingungen des § 17 
als genehmigt, soweit für diese Funkanlagen Genehmigungen 
des Staates vorliegen, dessen Flagge das Fahrzeug führt, und 
die mit der Durchführung des Funkdienstes beauftragten Per
sonen gültige Funkzeugnisse besitzen.

A b s c h n i t t  VI 
Kontrollrecht und Verantwortung

§19
Kontrollrecht

(1) Die Deutsche Post ist berechtigt, die Einhaltung der Be
stimmungen dieser Anordnung gemäß den Bestimmungen des 
Gesetzes vom 3. April 1959 über das Post- und Femmelde- 
wesen zu kontrollieren.


